
die Brücke Südwestfalen gGmbH

Wir bieten Menschen mit Behinderungen 
und älteren Menschen sowie deren Ange-
hörigen vielfältige und auf sie abgestimmte 
Hilfen und Unterstützung:

Beratungsdienst

Unterstütztes Wohnen

Pfl egedienst

Freizeit und Erholung

Ihre Ansprechpartner: 

die Brücke Südwestfalen gGmbH
Bruchstr. 5 – 57462 Olpe
Telefon 02761 82768 - 0
www.bruecke-suedwestfalen.de

Familienunterstützender Dienst: 
Christine Ulbrich – 02761 82768 - 132
c.ulbrich@bruecke-suedwestfalen.de

Beratungsstelle: 
Inge Weber – 02761 82768 - 135
i.weber@bruecke-suedwestfalen.de

Theo Köper – 02761 82768 - 130
t.koeper@bruecke-suedwestfalen.de

Eine Initiative von:

Familienunterstützender 
Dienst

Für Menschen mit Behinderung
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Integrationshilfe



Familienunterstützender Dienst

Wir bieten Assistenz für Menschen mit geis-
tigen, körperlichen und Mehrfach-Behinde-
rungen und möchten deren selbstbestimmte 
Teilhabe am gemeinschaftlichen und kultu-
rellen Leben ermöglichen und sichern.
Durch den Familienunterstützenden Dienst 
möchten wir die Familien entlasten und die 
Kinder und Jugendlichen mit Behinderung 
in ihrer Entwicklung zu mehr Selbständigkeit 
und unabhängiger Lebensführung unterstüt-
zen.

Der Familienunterstützende Dienst richtet 
sich an Menschen mit Behinderung, die 
noch in ihren Familien bzw. in familiären 
Strukturen leben. Sie beinhalten Leistungen 
der Betreuung und Begleitung innerhalb und 
außerhalb der familiären Wohnung.

Inhalt des Angebotes

•	Förderung und Unterstützung der Sozial-
kompetenz und des Sozialverhaltens

•	Erhalt und Förderung der Selbständigkeit 
•	Begleitung bei selbstbestimmter Freizeit-

gestaltung
•	Förderung eigener Interessen und Hobbys
•	Hilfestellung beim Knüpfen von neuen 

Kontakten mit Gleichaltrigen 
•	Begleitung, um Teilnahme an Veranstaltun-

gen des kulturellen Lebens zu ermöglichen

Die Finanzierung

Grundsätzlich ist der örtliche Sozialhilfe-
träger für die Prüfung des Antrages und 
die Übernahme der entstehenden Kosten 
zuständig. Bei Vorliegen einer seelischen 
Behinderung ist das Jugendamt Ansprech-
partner. Die Kostenübernahme ist abhän-
gig vom Einkommen und Vermögen des 
Hilfesuchenden und seiner Angehörigen.
Der Kreis Olpe hat den Umfang der Leis-
tung auf 20 Zeitstunden im Monat be-
grenzt. Diese können durch die Brücke 
Südwestfalen gGmbH erbracht werden. Es 
gibt aber auch die Möglichkeit, die Hilfen in 
Form eines Budgets von 200,- € im Monat 
zu erhalten.


